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Einführung Bildrechte
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM GESPRÄCH



Folgende Rechte müssen berücksichtigt werden:
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Urheberrecht
• schützt Urheber*innen des 

Werks

• sichert angemessene 
Vergütung für die Nutzung 
des Werkes.

Recht am eigenen Bild 
• Schützt das 

Persönlichkeitsrecht der 
abgebildeten Personen

• Verbreitung oder 
Veröffentlichung des eigenen 
Bildes nur mit Einwilligung der 
Abgebildeten
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Definition Urheber*in 
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Jeder kann durch die Umsetzung einer 
geistigen Idee Urheber*in werden 

(keine Tiere oder Maschinen)

Sofort, kostenlos, ohne 
Eintragungsformalitäten

Urheber*in wird man auch durch die 
Bearbeitung eines anderen Werkes 

(Übersetzung, Verfilmung eines 
Drehbuches, Musik-Cover)

Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach 
dem Tode des*der Urheber*in, 
danach kann das Werk von allen 

kostenlos verwertet werden.



Urheber*in - Befugnisse 
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Persönlichkeitsrechte bleiben immer bei 
dem*der Urheber*in und können nicht 
übertragen werden.

• Veröffentlichungsrecht
• Recht auf Anerkennung der 

Urheberschaft
• Recht des Verbots der Entstellung

Verwertungsrechte können durch Lizenzen 
übertragen werden

• Vervielfältigungsrecht
• Verbreitungsrecht
• Ausstellungsrecht
• Vortrags-, Aufführungs-, und 

Vorführungsrecht
• Recht der Wiedergabe durch Bild- und 

Tonträger



Nennung des*der Urheber*in
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Es obliegt der fotografierenden Person festzulegen, ob 
ihre Bilder mit ihrem Namen oder einem Pseudonym 
versehen werden sollen, oder ob auf die Nennung 
verzichtet wird.

© hat in Deutschland keine schutzbegründende 
Funktion (aber: Vermutung der Urheberschaft).

Nennung muss einem Foto eindeutig zugeordnet 
werden – entweder direkt am Bild oder in einer 
separaten Auflistung
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Nennung des*der Urheber*in - Praxisbeispiele
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Fotonachweis als Liste in einer BroschüreFotonachweis Flyer

Wenn aus optischen Gründen die Nennung 
des*der Urheber*in stört (bspw. Website): 
Dies vor Veröffentlichung mit Fotograf*in 
absprechen und ggf. erweiterte Lizenz 
kaufen.



Urheber*in-Angaben bei kostenlosen Online-Bildern
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Creative Common Lizenzen

Namensnennung (BY)
nicht kommerziell (NC)
keine Bearbeitung (ND)
Weitergabe unter gleichen Bedingungen (SA)

Pixabay

„Eine Quellenangabe ist 
nicht erforderlich, jedoch 
wird eine freiwillige Angabe 
sehr geschätzt.“

Immer auf das Kleingedruckte / ergänzende Angaben zur Urheber*inangabe achten!



Urheberrechtsverletzung – Rechte der Geschädigten
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• Unterlassung
• Beseitigung
• Schadensersatz
• Schmerzensgeld
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Recht am eigenen Bild
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Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung 
des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden. 

Nach dem Tode einer abgebildeten 
Person bedarf es bis zum Ablauf von 10 
Jahren der Einwilligung der Angehörigen 
der Abgebildeten. 

Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, 
wenn die Abgebildeten dafür, dass sie sich 
abbilden ließen, eine Entlohnung erhielten. 

Als Verbreitung zählt bereits die 
Weitergabe eines Bildes durch eine 
E-Mail an eine einzelne Person 



Schriftliche Einwilligung
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Fotograf*innen sollten, im Rahmen 
der Einwilligung, die sie sich von der 
abgebildeten Person geben lassen, 
sich auch das Recht der 
Nachbearbeitung – wie etwa 
Farbanpassung oder das Separieren 
einzelner Personen – erlauben 
lassen.



Recht am Bild - Veranstaltungen
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Auf Veranstaltungen mit gut sichtbaren Hinweis-
schildern rechtlich absichern.

Wenn jemand nicht auf Fotos gezeigt werden 
möchte: Fotograf*in informieren/ Fotos 
nachträglich löschen



Keine Einwilligung: Person unkenntlich machen?
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Das Gesicht mittels schwarzen Balken 
oder verpixeln unkenntlich zu machen, ist 
vor Gericht nicht ausreichend, weil die 
Person anhand von individuellen 
Merkmalen erkannt werden könnte.

Erst ausreichend unkenntlich, wenn man 
max. von der eigenen Familie erkannt 
werden kann.
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Recht am Bild - Minderjährige
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< 7 Jahren: immer die Einwilligung 
der gesetzlichen Vertreter – in der 
Regel sind dies die Eltern – 
einholen

Um ganz sicher zu gehen, wird 
angeraten, bis zum Alter von 
16 Jahren eine Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten einzuholenFo
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Panoramafreiheit
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In Deutschland dürfen Gebäude und 
Gegenstände vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus fotografiert und 
veröffentlicht werden.
• Es muss sich dabei um ein 

bleibendes Werk handeln
• Das Foto muss aus der normalen, 

öffentlichen Perspektive 
aufgenommen sein (keine Leiter, 
Drohne, Teleobjektiv; kein betreten 
von Privatgrundstücken)

Innerhalb des Gebäudes / 
Grundstücks können die Eigentümer 
das Fotografieren verbieten.



Keine Einwilligung nötig: Gruppenfotos
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Bilder von Versammlungen, Aufzügen und 
ähnlichen Vorgängen, benötigen keine 
Einwilligung der beteiligten Personen

ABER: nicht jede Gruppe kann als 
Versammlung gesehen werden, der Wille 
etwas gemeinsam zu tun ist dabei wichtig.
Ist kein gemeinsamer Wille erkennbar, ist 
eine Einwilligung notwendig

Foto: Felix Tapphorn



Keine Einwilligung nötig: Person der Zeitgeschichte
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Keine Einwilligung notwendig, 
solange Person öffentlich 
auftritt.
 
Bild aus Privatleben benötigt 
weiterhin Einwilligung.

Foto: Jan Vetter



Keine Einwilligung nötig: Personen als Beiwerk
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Keine Einwilligung 
notwendig, wenn 
Personen als Beiwerk 
neben einer 
Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit 
erscheinen

Foto: Klein und N
eum

ann



Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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• Personen erkennbar?
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?
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• Personen erkennbar!
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?

→ Gruppenfoto? 
→ Personen der Zeitgeschichte? 
→ Personen als Beiwerk? 



Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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• Personen erkennbar?
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?

→ Gruppenfoto? 
→ Personen der Zeitgeschichte? 
→ Personen als Beiwerk? 



Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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• Personen erkennbar?
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?

→ Gruppenfoto? 
→ Personen der Zeitgeschichte? 
→ Personen als Beiwerk? 



Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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• Personen erkennbar?
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?

→ Gruppenfoto? 
→ Personen der Zeitgeschichte? 
→ Personen als Beiwerk? 



Wird eine Einwilligung zur Veröffentlichung benötigt?
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• Personen erkennbar?
• Minderjährige?
• Panoramafreiheit?

→ Gruppenfoto? 
→ Personen der Zeitgeschichte? 
→ Personen als Beiwerk? 



Muss ein Urheber genannt werden?
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Abbildung: Ulrich Boner. Work originally published by HAB Wolfenbüttel http://diglib.hab.de/inkunabeln/16-1-eth-2f-1s/start.htm?image=00006 



Kostenlose Stockfotos sind nicht „abmahnsicher“
• Das Problem: Die Bilder werden anonym hochladen und für gemeinfrei 

erklärt, ggf. ohne das der eigentliche Rechteinhaber (die abgebildete 
und/oder fotografierende Person) etwas davon weiß.

• § 97 Abs. 1 UrhG sieht einen Unterlassungsanspruch auch dann vor, 
wenn die unberechtigte Nutzung unverschuldet erfolgt ist. 

• Anders als bei Bezahlplattformen, z.B. Adobe Stock, haben Sie in 
diesem Fall keine Möglichkeit, sich an die Plattform zu wenden und im 
Falle einer berechtigten Abmahnung ggf. zu verlangen, dass diese für 
Ihre Kosten aufkommt.
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Vorzugsweise Bilddatenbank der Uni nutzen
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Exkurs: Karten und Wegbeschreibungen
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Alle Stadtpläne und Landkarten unterliegen dem 
Urheberrecht und benötigen die Einwilligung der 
Rechteinhaber:
• Einbettung/ Kopie von Google Maps nur bei 

kostenpflichtiger Lizenz.

Kostenlose Alternativen
• Open Street Map
• Von der Uni erworbene Göttingen-Stadtkarte 

(Intranet)
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